
verständnisses ausschlaggebend, z. B die Vollmachtsirage Worin gründet die mtsvoll-
macht, WOT1IN besteht s1e, w'ıe wird 1E übertragen, WOT1IN liegen INr Sinn und TDe Grenzen?®
Die vorliegende ITierer Dissertation ıll diesen Fragen nachgehen, indem UNtEeTSU! wird,
W as das Viat Konzil üÜüber die „sacra-potestas” gesagt hat
Die Arbeit glieder sich 1ın drei e11e (1) In einer kurzen J! üüichtlichen Einführung w1nd
eln er Der die Entwicklung der Trage gegeben, welche MmMa: kirchlichen mts-
tragern eigen ist (2) Diıie grundlegenden Aussagen des Konzıils üuber die „SAaCId potestas”
werden 1M einzelnen dargeste und erläutert. (3) anach wird E1Ne systematische Weiter-
führung versucht krıtischer Auseinandersetzung miıt den Interpretationen V.OI OTSCdOT':
un Bertrams.
Die Kernfrage iıst die nach der Zuordnung VO.  - elhe- und Jurisdiktionsgewalt B1S unmittel-
bar VOI dem Konzil Waäal die geläufige Auffassung der ırchlıchen Handbücher die, daß die
Jurisdiktionsgewalt auf Cie außere Leitung der iırche bezogen sel, während die eihe-
gewalt der Heiligung der enNns  en 1mM sakramentalen Uun!'' ultıschen Vollzug diene. e]1
ewalten haben demnach verschiedenen Ursprung (Weihe un kanonische Sendung), sind
SONS .Der vielfältig aufeinander bezogen egenüber dieser gegenständlichen Abgrenzung
ist eine andere Überlieferung Nn1ıe Gganz untergegangen, nach der die Jurisdiktionsgewalt In
der e1. gründet. (Das Dreiämterschema, das das Konzil gerne gebrauchte, ist INn diesem
usammenhang Wen1ger relevant.)
In der Auseinandersetzung miıt OTSCOT: und Bertrams, d1e ebenfalls auf der Basıs
der konziliaren Aussagen nach e1NeTr Einheit zwiıischen eihe- und Hirtengewalt suchen,
gewıinnt Vf. einen Standpunkt, den C(Lie „heilsöokonomische Deut nenn({, wobel

ausdrücklich bekennt, daß S1e LU e1iNe VON mehreren mödglı  en eutungen Cder „SaCIäa-
potestas”-Lehre des atıkanums ıst. Seine ynthese: „Geistliche Ma stellt e1INne
einheitliche sakramentale Wir'  eit dar‘  x die „darauf hingeordnet (ist), 1ın der
Kirche ausgeübt u werden“ weil S]ı „eine besondere Verantwortlichkeit ın der
Heilssendung der irche edeute und dQuUuSs 1.nrem iınnersten W esen heilsökonomisch estiimm
ist”, ang! ihre Ausübbarkeit „VOonNn der heilsökonomischen Zielsetzung ab“”
In sıch betrachtet iıst diese These recht überzeugend und geschlossener als die VO.:  - MOTS-
dorf und Bertrams und entspricht ebensogu‘ w1ıe diese dem prachgebrau des Konzils VO'  -

der einen potestas Die Heilsökonomi« als Begründung dieser geistlichen ma!
weıst auf theologische Zusammenhänge hin, Clie wesentlich erscheinen. Der als Kriterium
IUr die egelung der Ausübbarkeit, für den erlaubten und gültigen Vollzug, ıst der
Begrif{ff der Heilsökonomie SEe1Ner Ns  arie ungeeignet. Keine Cder anstehenden
innerkatholis  en und ZW1S5  enkirchlichen Fragen 1mM Zusammenhang m 1t dem Amtsverständ-
N1Ss aßt sich wirklich klaren eiz bleibt annn doch der nicht weiter hinter-
fragenden irchliche:; Autoritä überlassen entscheiden, Was heilsökonomisch notwend!
un möglich ist. Die weitere praktische Trennung VO  - Jurisdiktions- und Weihevollmacht
könnte mit diesem Kriterium auch noch weiter ausgebaut wieerden, Ganz 1 egensa‘
Wiıllen des Konzils und der Tendenz des V{f-  n
amı wst keineswegs die Methode und das Ergebnis dieser gründlichen Arbeıit 1ın Ta'
gestellt. Es waäare sicherlich Tuchtbar, Cdie These Cdes 11S Konterxt der Sakramentenlehre,
der irchliche: Entwicklung DetrT. wakonat und Bischofsamt (  eihbischöfe), der
3  kumenischen Amtsfrage uUuSW. ZUu erproben. Mav

BLÄSER, Peter Amt und Eucharistie. Mit Beitraägen VO'  3 USo Frank, Peter Manns,
Gerhard Fahrnberger, Hans-Joachim Schulz. Konfessionskundl. Schriften des Johann-
Adam-Möhler-Instituts. Nr. Paderborn 197 Verlag Bonifacius-Druckerei. 225 S
KE 14,80
Das Thema des irchlichen mies ıst ZWal micht TST durch die Vorschläge der Arbeitsge-
meinschafit kumenis  er Unıvers1i  S1INSLLLUIE ZU „KeIiIorm un Anerkennung ırchlicher
Amter' 125 Gespräch gekommen, aber ©! hat durch S1e eine unvorhersehbare Aktualıtat
und Brisanz erhalten Diese orschläge en zumindest als tarker Impuls Zu eCeuenNn theo-
logischen emühungen 1n der Amtsfrage gewirkt, die s1ıch nıcht Dloß auf das Problem des

Augenblick Machbaren konzentrieren. Eınen wl  igen Teilbereich des Ihemaıs unter-
suchen die sechs Autoren der vorliegenden Veröffentli  Uung e1INnes stituts, das eDbenTialls
der Okumene dienen ıll Schon deshalb kann Cdie Tendenz Un Sprache nicht apologetisch
sSeln. Das hema wird sehr sachlich und gründlich angegangeln, IC Neuen estamen!; und
VOLN der theologischen Entwicklung her, IN Auseinandersetzung mıit Luthers Te und
der Interpretation der Iriıenter Aussagen.
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Erkennt etie Blaser In den ntl T1Men unachst 1U elne inneTe KONvergenz zwischen
ucharistievollzug N! Apostelauftrag, ıst nach UuSo Frank dıie ZuoTrTdnung zwischen
Amt und Eucharistije bereıts 1n der alten irche eindeutig ausgewlesen, Un ZW.dlLl ist das

Amt, das ZU. Vorsitz der Eucharistiegemeinschaft JOT, unabdıngbar 1ne besondere
el. gebunden. Pete: Manns warnt nach einem eingehenden erglel: der Theologie
Luthers miıt der des Vat. Konzils angesichts offener egensalze, un nıcht bloß offener

Fragen, 1mMm Amtsverständni1s, VOI einem „lel  tfüßigen Konsen zwischen den Kirchen Der

Beltrag VO.  - Gerhard Fahrenberger uDer (die Lehraussagen VO. Irient bestätigt d1ie onti-
nuilitat der katholischen Lehrentwi:  Jung se1it der irüuhen ırche „Die gültige Weihe nach
dem katholis:  en Verständnis ist W eesensvoraussetizung IUr (L1Le Gültigkel Cder Eucharistie-
feler un Sakramentenspendung  G e]1  Sam als TO diesem rgebnis überprüft
ans-Joachim chulz die Lehrentwicklung 17 Zeugni1s der liturgischen Überlieferung. eın
Fazıt Dıie Zuordnung VO Hirtenamt un Eucharistije stellt sich „als eine ({eTr kirchlich-
willkürlichen Gesetzgebung entizogene, vielmehr stiftungsgemäß aus den urzeln irchlichen
Lebens erwachsene dar, die den Aussagen des Neuen TLestaments .Der den Auibau der
irche einem el durch die Eucharistie einerseits (1 KOT 10,10 un das Hırten- und
Lehramt andererseits (Eph 4,.11 vollkomm! entspricht.”
Wenn d1e Autoren iıhnre Schrifit uch nıcht als direkte Antwort auf C(1as emorandum der
umenı1ıschen Instiıtute verstanden, ist S1e do  Q 1n jelfacher Hinsicht geworden.
Dem Vierlag 1st danken, daß diese ntersuchungen 1n elIner Form herausbringt, die
eınen erschwinglichen Preis ermöcdglicht. MaYy

Alvaro del Gläubige un La:en ın der Kirche Paderborn 1972 Verlag
Ferdinand Schöningh. 236 sl kart.,
Das Buch 1st entstanden aQus TDeltien des VT ZU Händen der päpstlichen Kommission für
d1ie Refiorm des Kirchenrechts Dieser Kommiıssıon der Vf. eın UuTa:  en ersie.

behandelte die theologischen un juristischen Richtlinien, die Me1ıner Ansicht nach den
euell kirchenrechtli:  en St1M)!  ge: ber die echte un en Cder Lalen 1n d er
irche zugrunde gelegt werden ollt  [0s (9) In sechs ‚apiteln geht der Z sein ema
Neran: Der aubıge theologis Bedeutung und TEl Tagweilte; Diıie echte der

auD1ı rundlagen eines fundamentalen Status TUr alle Gläubigen; Der juristische
Begriff des Lalen: Das besondere Statut der Lalen; Das Kirchenrech un dLe Nichtgetauften.
21 hat nıcht weniger unternommen, als In ständigem Blick au{i die Konzilstexte 1Ne

mrTN15skızze des „Laien” zeichnen. Dergleichen ıst ja seıit Congar un! lostermann SOW1e

angesichts der Gemeindeproblematik eiwas außer Uung gekommen. So liest S1ch das 1969
1mMm spanischen rigina. ersch]ıenene Buch bereits EIW.: ungewohnt amı ist natürlich
keine Beurte1ilung gegeben, sondern NUI der emotionale Zusammenhang TUr die Lekture
marklert. Zu Recht geht del OTTLLIO für seine Arbeıit VO.  o der (oft übersehenen) nterschel-
dung VO  } läubıgen (christifideles) un „Laien Al hre Außerachtlassung ıst 1n der
Tat fundamental (15—23) In der Durführung des IThemas erscheint der NT Der
teilwelser ıumfassender Konzilsdokumentation oft recht kategorisch Es cheıint iıhm fast

vOöllig die situationsbezogene, die geschichtliche Perspektive fehlen; wird „essentlali-
stisch“” argumentiert, eın orgehen, das vielen eute j‚jerelts unverständlich bleiben wird

Stellenwelse übersieht V{ N} TrToblemknoten (innerkirchlicher Gehorsam, Oder
sind somit göttliches Rech' 171;spricht ehr kategorisch, uancen gul wären r

1 ezZzu e1n bestimmtes ugendschema, 183; auf „spezifische” Charaktereigenschaiften
die Verwertiung VO. Autoren Rahner Vvlier-der FTau, 210) icht ausSsgew OQeN scheint

mal, Congar zweimal s1ic!], Escriva de alague: dreizehnmal) Dıe VO Konzil VeI-

miedene Formel der consecratio mund!ı wird problemlos eingeführt 24, am  Z An-

derseits ist sehr bemerkenswert, Wa der Vf ZU. Lehramt der Lalien ın der Theologie
(196 {ff), auch der TauU sagt, sowle viele andere te 1nge, die allerdings e2010-

gisch (!) nicht bemerkenswert sSind, Cdie aber, 1e 1N's unige Kirchenrech Eingang
finden, diesem eın Profil geben werden. Und ausdrücklich erscheint mM1r (Aer un

müdliche, miıt ausführli  en Zitaten unternommene ÜüCcCkgri auf das Il Vatıcanum 3801

eindeutiges Positivum seln, das INSO schwerer wiegt, als vielerorts leider bereits
ıch geworden ist, das Konzil entweder se1ie.  1V „auszubeuten” der ber überhaupt
„vergessen”. Hıer wird dem Leser e1in durchaus heilsames enk-Exerzitiu: abverlangt.
ıcht uletzt deshalb ist das Buch als kontrastierendes Element 1n der ZUI Zieit gäang1ge:
Weise der theologischen Argumentation ın T1ien Iiur einen weiteren Leserkreis nach-
Tücklich notieren. Lippert
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